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(54) VORRICHTUNG ZUM EINSATZ IN EINEN BODEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (100; 500) zum Einsatz in einen Boden, umfassend
einen stoßdämpfenden Grundkörper (102) und eine Aus-
nehmung (103), wobei der Grundkörper (102) die Aus-

nehmung (103) umrandet, wobei der Grundkörper (102)
an einer Oberseite einen größeren Umfang aufweist als
an einer Unterseite.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Einsatz in einen Boden gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Die Normen DIN EN 1176-1 bis 7 definieren si-
cherheitstechnische Anforderungen an Spielgeräte und
deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und
Wartung. Die DIN EN 1177 legt Werte für die stoßdämp-
fenden Eigenschaften des Bodens unter den Spielgerä-
ten fest und beschreibt die Prüfungsmethode hierfür.
[0003] Seit dem 01.07.2018 müssen die Fundamente
von Spielgeräten durch jährliche Inaugenscheinnahme
geprüft werden. Dazu müssen die Fundamente freigelegt
werden. Da die Fundamente üblicherweise von einem
stoßdämpfenden Boden verdeckt sind, bedeutet dies ei-
nen erheblichen Aufwand. Der Boden muss teilweise ent-
fernt und später wiederhergestellt werden. Das Spielge-
rät kann dann über einen relativ langen Zeitraum nicht
verwendet werden.
[0004] Der Boden muss also jedes Jahr aufgebrochen
und wiederhergestellt werden. Diese Maßnahmen kön-
nen häufig ästhetisch nur unzureichend ausgeführt wer-
den. Es bleibt meistens ein sichtbarer Übergang zwi-
schen der Altbestandsfläche und dem wiederhergestell-
ten Boden. Außerdem wird bei jeder Maßnahme Müll er-
zeugt, da der entfernte Teil des Bodens nicht einfach
wieder in den Boden eingesetzt werden kann. Ein wei-
teres Problem können veränderte stoßdämpfende Ei-
genschaften des wiederhergestellten Bodens sein. Häu-
fig können diese nicht wieder in der gleichen Qualität
erreicht werden. Jedenfalls wäre ein erneuter Nachweis
der stoßdämpfenden Eigenschaften für den wiederher-
gestellten Teil zu erbringen.
[0005] Demgegenüber liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaf-
fen, die eine Überprüfung des Fundaments von Spielge-
räten erleichtert. Außerdem soll ein System mit einer sol-
chen Vorrichtung und einem Boden aus einem
stoßdämpfenden Material und ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Systems geschaffen werden.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1, ein System gemäß Anspruch 8 und ein
Verfahren gemäß Anspruch 12 gelöst. Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.
[0007] Die Vorrichtung umfasst einen stoßdämpfen-
den Grundkörper und eine Ausnehmung. Der Grundkör-
per umrandet die Ausnehmung. Diese Umrandung kann
insbesondere nur seitlich vorhanden sein, sodass im im
Boden eingesetzten Zustand der Vorrichtung ein Gegen-
stand von unten nach oben durch die Ausnehmung hin-
durchragen kann. Unter dem Begriff "stoßdämpfend"
wird im Rahmen dieser Beschreibung insbesondere ver-
standen, dass das so bezeichnete Bauteil den Körper
eines Kinds bei einem Sturz von einem Spielgerät abfe-
dert und so das Risiko von Verletzungen verringert. Der
Grundkörper kann insbesondere die von der DIN EN

1176 geforderten Fallschutzeigenschaften des umge-
benden Fallschutzbelags durchgängig erfüllen und die
in DIN EN 1177 definierten Werte für die stoßdämpfen-
den Eigenschaften aufweisen.
[0008] Der Grundkörper weist an einer Oberseite ei-
nen größeren Umfang auf als an einer Unterseite. Dabei
wird unter der Oberseite die Seite verstanden, die nach
oben gerichtet ist, wenn die Vorrichtung im Boden ein-
gesetzt ist. In dieser Orientierung der Vorrichtung ist die
Unterseite dann nach unten gerichtet. Es ist insbeson-
dere möglich, dass sich der Umfang des Grundkörpers
kontinuierlich von der Unterseite zur Oberseite vergrö-
ßert. Durch die unterschiedlichen Umfanggrößen wird
das Einsetzen der Vorrichtung in die Ausnehmung ver-
einfacht. Unter dem Umfang wird im Rahmen dieser Be-
schreibung die äußere Begrenzung eines Bauteils oder
eines Körpers verstanden.
[0009] Im in den Boden eingesetzten Zustand kann ein
Pfosten eines Spielgeräts durch die Ausnehmung der
Vorrichtung hindurchragen. Wenn das Fundament des
Pfostens überprüft werden soll, kann die Vorrichtung aus
dem Boden entnommen werden. Dies kann beispiels-
weise mit einem Werkzeug oder werkzeuglos erfolgen.
Nachdem die Überprüfung des Fundaments durchge-
führt worden ist, kann die Vorrichtung wieder einfach in
den Boden eingesetzt werden.
[0010] Die Ästhetik des Bodens wird somit weniger
stark beeinträchtigt. Die Überprüfung des Fundaments
wird erheblich vereinfacht. Außerdem entfällt die immer
wiederkehrende Überprüfung der Fallschutzeigenschaf-
ten des Bereichs über dem Fundament.
[0011] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Grundkörper an einer Klappstelle auseinander-
klappbar sein. Im auseinandergeklappten Zustand kann
die Ausnehmung teilweise und im zusammengeklappten
Zustand komplett vom Grundkörper umrandet sein. Die-
se Ausführungsform vereinfach weiter die Überprüfung
des Fundaments. Die Vorrichtung kann aus dem Boden
entnommen und dann auseinandergeklappt werden.
Dann lässt sie sich vom Pfosten entfernen und ablegen,
damit das Fundament überprüft werden kann. Nach er-
folgter Überprüfung kann sie wieder um den Pfosten ge-
legt, zusammengeklappt und in den Boden eingesetzt
werden.
[0012] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Grundkörper einen Einschnitt aufweisen, der
gegenüber der Klappstelle angeordnet ist. Es ist insbe-
sondere möglich, dass die Ausnehmung der Vorrichtung
zwischen der Klappstelle und dem Einschnitt angeordnet
ist. Der Einschnitt ermöglicht es, den Grundkörper weiter
auseinander zu klappen, sodass die Vorrichtung auch
von relativ dicken Pfosten entfernt werden kann.
[0013] Es ist möglich, dass der Grundkörper konisch
ausgebildet ist. Dies vereinfacht das Einsetzen der Vor-
richtung in den Boden und das Entnehmen der Vorrich-
tung aus dem Boden.
[0014] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Ausnehmung an der Oberseite einen kleineren
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Umfang aufweisen als an der Unterseite. Es ist insbe-
sondere möglich, dass sich der Umfang kontinuierlich
von der Unterseite bis zur Oberseite verkleinert. Es ist
auch möglich, dass die Ausnehmung einen konstanten
Umfang aufweist.
[0015] Die sich nach oben verkleinernde Ausnehmung
kann vorteilhaft sein für die Verwendung der Vorrichtung
bei einem Pfosten, der nicht senkrecht relativ zum Boden
angeordnet ist. Außerdem können mit der sich nach oben
verkleinernden Ausnehmung andere Bauteile überdeckt
werden, die beispielsweise der Stabilisierung des Pfos-
tens dienen. Dies können zum Beispiel Knotenbleche
sein, die zwischen einer Bodenmontageplatte und dem
Pfosten eingeschweißt sind. Die Vorrichtung kann dann
diese Bauteile überdecken und einen Benutzer vor einem
direkten Kontakt damit schützen. Die Ausnehmung mit
dem konstanten Umfang kann vorteilhaft sein bei einem
Pfosten, der senkrecht zum Boden angeordnet ist.
[0016] Der Grundkörper kann beispielsweise eine Be-
festigungsausnehmung aufweisen, die sich durch den
gesamten Grundkörper von der Oberseite bis zur Unter-
seite erstrecken. Diese Befestigungsausnehmung kann
dazu genutzt werden, die Vorrichtung zu befestigen. Bei-
spielsweise kann ein Bolzen durch die Befestigungsaus-
nehmung hindurchgeführt und in einem darunter befind-
lichen Loch befestigt werden. Es ist auch möglich, dass
der Grundkörper mehrere Befestigungsausnehmungen
aufweist.
[0017] Außerdem kann die Vorrichtung einen Stopfen
umfassen, der in die Befestigungsausnehmung einsetz-
bar und die Befestigungsausnehmung so verstopfen
kann.
[0018] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Ausnehmung und/oder der Grundkörper rotati-
onssymmetrisch ausgebildet sein. Dies vereinfacht ins-
besondere das Einsetzen der Vorrichtung in den Boden,
da eine Selbstzentrierung erfolgen kann. Unter einem
rotationssymmetrischen Grundkörper wird dabei im Rah-
men dieser Beschreibung insbesondere verstanden,
dass der äußere Umfang und die Umrandung der Aus-
nehmung rotationssymmetrisch sind. Falls der Grund-
körper beispielsweise Befestigungsausnehmungen oder
andere Unregelmäßigkeiten im Bereich zwischen dem
äußeren Umfang und der Umrandung der Ausnehmung
aufweist, können diese von der Rotationssymmetrie aus-
genommen sein.
[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Grundkörper mehrteilig ausgebildet sein. Ein
unterer Teil des Grundkörpers kann die Unterseite und
ein oberer Teil des Grundkörpers kann die Oberseite um-
fassen. Zwischen dem oberen Teil und dem unteren Teil
kann ein Absatz angeordnet sein. Der Absatz kann auch
als Kante bezeichnet werden. Dies kann bedeuten, dass
an diesem Übergang zwischen dem oberen Teil und dem
unteren Teil beispielsweise der Umfang des Grundkör-
pers sich nicht kontinuierlich verändert. Der Absatz kann
die Stabilität der Vorrichtung im im Boden eingesetzten
Zustand verbessern. Die Teile des Grundkörpers kön-

nen, insbesondere stoffschlüssig, miteinander fest ver-
bunden sein. Dies kann bedeuten, dass die Teile nicht
ohne Beschädigung oder Zerstörung des Grundkörpers
voneinander gelöst werden können.
[0020] Es ist auch möglich, dass der Grundkörper eine
Markierung aufweist. Dies kann beispielsweise eine Ab-
flachung sein. Diese Markierung kann für eine reprodu-
zierbare Positionierung der Vorrichtung genutzt werden.
[0021] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Grundkörper einen ringförmigen Rand und ei-
nen ringförmigen Innenbereich aufweisen. Der Rand
kann dabei den Innenbereich umgeben und einen äuße-
ren Abschluss des Grundkörpers bilden. Der Rand kann
vom Innenbereich aus nach oben hervorstehen. Dies ist
vorteilhaft, wenn die Vorrichtung in eine Bodenausneh-
mung eingesetzt wird. So kann das stoßdämpfende Ma-
terial des Bodens auf dem Innenbereich angeordnet wer-
den, sodass ein Großteil des Grundkörpers - unter Um-
ständen mit Ausnahme des Rands - und der Boden das
gleiche Material in der gleichen Farbe aufweisen können.
Dies ist optisch besonders ansprechend. In diesem Zu-
sammenhang kann der unter Umständen farblich vom
Boden und dem auf dem Innenbereich angeordneten
stoßdämpfenden Material abgesetzte Rand einen Hin-
weis darauf geben, dass eine Ausführungsform der Er-
findung vorhanden ist, sodass jemand, der eine Sicht-
kontrolle des verdeckten Fundaments vornehmen möch-
te, direkt erkennt, dass er nur die Vorrichtung anheben
muss.
[0022] Das System gemäß Anspruch 8 umfasst eine
Vorrichtung nach einer Ausführungsform der Erfindung
und einen Boden aus einem stoßdämpfenden Material.
Der Boden kann insbesondere die von der DIN EN 1176
geforderten Fallschutzeigenschaften des umgebenden
Fallschutzbelags durchgängig erfüllen und die in DIN EN
1177 angegebenen Werte für die stoßdämpfenden Ei-
genschaften aufweisen. Der Boden weist eine Boden-
ausnehmung auf. In der Bodenausnehmung ist ein Pfos-
ten angeordnet. Die Vorrichtung ist in die Bodenausneh-
mung einsetzbar und aus der Bodenausnehmung, ins-
besondere zerstörungsfrei und ohne Beschädigungen
der Vorrichtung, des Bodens und des Pfostens, ent-
nehmbar. Der Pfosten ragt im eingesetzten Zustand der
Vorrichtung durch die Ausnehmung der Vorrichtung hin-
durch.
[0023] Es ist möglich, dass die Vorrichtung unverlier-
bar am Pfosten angeordnet ist. Dies kann insbesondere
bedeuten, dass die Vorrichtung nicht ohne Werkzeug
vom Pfosten entfernt werden kann. Dies hat den Vorteil,
dass die Vorrichtung nicht von Unbefugten entfernt wer-
den kann. Es ist auch möglich, dass die Vorrichtung nur
vom Pfosten entfernt werden kann, wenn sie beschädigt
oder zerstört wird. Diese Möglichkeit erhöht weiter den
Schutz vor einem unbefugten Entfernen der Vorrichtung.
[0024] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Grundkörper formschlüssig mit dem Boden ver-
bunden sein. So wird das Risiko von Verletzungen ver-
ringert.
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[0025] Es ist möglich, dass der Pfosten nicht-recht-
winklig relativ zum Boden angeordnet ist. Hierunter wird
insbesondere verstanden, dass der Pfosten in einem
Winkel kleiner oder größer als 90° relativ zum Boden
angeordnet ist.
[0026] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann auf dem Innenbereich das stoßdämpfende Material
angeordnet sein, aus dem der Boden besteht. Dabei
kann insbesondere die Farbe des auf dem Innenbereich
angeordneten stoßdämpfenden Materials identisch mit
der Farbe des Bodens sein. Dies hat den Vorteil eines
optisch ansprechenden Erscheinungsbilds. Der Rand,
der den Innenbereich umgibt, kann im in der Bodenaus-
nehmung eingesetzten Zustand der Vorrichtung das ein-
zige von oberhalb der Vorrichtung sichtbare Element
sein, das eine von der Farbe des Bodens abweichende
Farbe aufweist. Dieser Rand kann dann ein Hinweis für
die besonders leichte Entnehmbarkeit der Vorrichtung
sein.
[0027] Der Rand kann stufenlos direkt am Boden an-
grenzend angeordnet sein. Das stoßdämpfende Material
auf dem Innenbereich kann stufenlos direkt an den Rand
angrenzend angeordnet sein. Unter dem Begriff "stufen-
los" wird dabei im Rahmen dieser Beschreibung insbe-
sondere verstanden, dass keine ohne Messgeräte fest-
stellbare Stufe zwischen den jeweiligen Elementen vor-
handen ist.
[0028] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Grundkörper zumindest teilweise aus demsel-
ben Material bestehen wie der Boden. Der Grundkörper
kann beispielsweise an der Oberseite oder komplett aus
demselben Material wie der Boden bestehen.
[0029] Anspruch 12 betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Systems nach einer Ausführungsform der Er-
findung.
[0030] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann zunächst die Vorrichtung hergestellt und zumindest
teilweise mit einer Folie verkleidet werden. Die Vorrich-
tung kann beispielsweise um einen Pfosten eines Spiel-
geräts herum angeordnet werden. Anschließend kann
um die Vorrichtung herum der Boden hergestellt wird,
wobei während der Herstellung des Bodens die Vorrich-
tung vom Boden durch die Folie getrennt ist. Bei dieser
Vorgehensweise ist es insbesondere vorteilhaft, dass die
Ausnehmung im Boden besonders gut an die Form der
Vorrichtung angepasst ist. Eventuelle Übergänge zwi-
schen dem Boden und der Vorrichtung sind besonders
klein und fallen wenig oder gar nicht auf.
[0031] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann zunächst der Boden mit der Bodenausnehmung
hergestellt werden. Die Bodenausnehmung kann bei-
spielsweise in den Boden gefräst werden. Die Vorrich-
tung wird getrennt vom Boden hergestellt. Zur Herstel-
lung der Bodenausnehmung kann beispielsweise eine
Schablone verwendet werden, sodass die Ausnehmung
eine Form aufweist, in die die Vorrichtung einsetzbar ist.
Anschließend wird die Vorrichtung in die Bodenausneh-
mung eingesetzt.

[0032] Es ist auch möglich, dass zunächst der Boden
mit der Bodenausnehmung hergestellt wird. Die Boden-
ausnehmung kann dabei beispielsweise während der
Herstellung des Bodens durch einen Verdränger vom
Material des Bodens freigehalten werden. Anschließend
kann die Bodenausnehmung mit einer Folie ausgelegt
werden und die Vorrichtung in der Bodenausnehmung
hergestellt werden. Die Folie dient dazu, dass die Vor-
richtung sich nicht stoffschlüssig mit dem Boden verbin-
det, was eine Entnahme erschweren oder unmöglich ma-
chen würde. Die Folie kann entfernt werden, wenn der
Boden und die Vorrichtung abgebunden sind.
[0033] Der Vorteil der Herstellung der Vorrichtung in
der Bodenausnehmung ist, dass die Vorrichtung auto-
matisch in die Bodenausnehmung passt, ohne dass ein
besonders großer Aufwand notwendig ist.
[0034] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das stoßdämpfende Material erst auf dem Innen-
bereich der Vorrichtung angeordnet werden, nachdem
die Vorrichtung in die Bodenausnehmung eingesetzt
worden ist. Dies hat den Vorteil, dass das auf dem In-
nenbereich angeordnete stoßdämpfende Material so ge-
wählt werden kann, dass es dem stoßdämpfenden Ma-
terial des Bodens sehr ähnlich oder sogar identisch mit
ihm ist. Dies gilt insbesondere für die Farbe.
[0035] Es ist auch möglich, dass der Grundkörper aus
dem bereits hergestellten Boden herausgeschnitten
wird, sodass die Bodenausnehmung entsteht. Dies er-
laubt die Herstellung eines Systems als Nachrüstung bei
einem bereits bestehenden Boden.
[0036] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Dabei werden für gleiche und ähnliche Bauteile und für
Bauteile mit gleichen oder ähnlichen Funktionen diesel-
ben Bezugszeichen verwendet. Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Vorrich-
tung nach einer Ausführungsform der Erfin-
dung;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf eine Vorrich-
tung nach einer Ausführungsform der Erfin-
dung;

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht der Vorrich-
tung aus Fig. 1 mit einem neigbaren Pfosten;

Fig. 4 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
ner Vorrichtung nach einer Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf eine Vorrich-
tung nach einer Ausführungsform der Erfin-
dung mit einem Innenbereich und einem Rand;
und
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Fig. 6 eine schematische perspektivische Ansicht der
Vorrichtung aus Fig. 5.

[0037] Die Vorrichtung 100 ist an einem Pfosten 101
angeordnet und umfasst einen Grundkörper 102, der ei-
ne Ausnehmung 103 umrandet. Der Pfosten 101 ragt
durch die Ausnehmung 103 hindurch. Der Pfosten 101
kann beispielsweise Bestandteil eines Spielgeräts auf ei-
nem Spielplatz sein. Der Grundkörper 102 ist stoßdämp-
fend ausgebildet.
[0038] Die Ausnehmung 103 weist im unteren Bereich
einen größeren Umfang auf als im oberen Bereich. Dies
erlaubt - wie in Figur 3 dargestellt - eine Neigbarkeit des
Pfostens 101. Es ist selbstverständlich auch möglich, ei-
nen rechtwinklig zum Boden angeordneten und nicht
neigbaren Pfosten 101 durch die Ausnehmung zu führen.
Außerdem kann auch ein nicht-neigbarer Pfosten 101,
der nicht rechtwinklig zum Boden angeordnet ist, durch
die Ausnehmung hindurchragen.
[0039] Der Grundkörper 102 umfasst einen oberen Teil
104 und einen unteren Teil 105. Der Umfang des unteren
Teils 105 nimmt von unten nach oben zu. Außerdem ist
der untere Teil 105 konisch geformt. Im Übergang zum
oberen Teil 104 weist der Grundkörper 102 einen Absatz
106 auf. Dieser verbessert den Halt der Vorrichtung 100
am Boden.
[0040] Der Grundkörper 102 weist Befestigungsaus-
nehmungen 200 auf. Durch diese kann beispielsweise
ein Bolzen oder eine Schraube in eine Befestigungsaus-
nehmung des Bodens eingebracht werden und somit die
Vorrichtung 100 am Boden befestigen. Die Befestigungs-
ausnehmungen 200 können anschließend mit Stopfen
ausgefüllt werden, sodass das Risiko von Verletzungen
verringert wird.
[0041] Die Vorrichtung 100 kann in eine Bodenaus-
nehmung eines Bodens eingesetzt werden. Wenn das
Fundament des Pfostens überprüft werden soll, kann die
Vorrichtung 100 ganz einfach angehoben werden. An-
schließend kann sie wieder in die Bodenausnehmung
eingesetzt werden.
[0042] Die in den Figuren 5 und 6 dargestellte Vorrich-
tung 500 umfasst eine mittige Ausnehmung 103, einen
ringförmigen Rand 501 und einen ringförmigen Innenbe-
reich 502. Der Innenbereich 502 umgibt die Ausnehmung
103. Der Rand 501 umgibt den Innenbereich 502. Der
Rand 501 steht dabei nach oben vom Innenbereich 502
ab. Es ergibt sich somit eine Stufe zwischen dem Innen-
bereich 502 und dem Rand 501.
[0043] Die Vorrichtung 500 kann in eine Bodenaus-
nehmung eingesetzt werden. Anschließend kann das
stoßdämpfende Material des Bodens auf dem Innenbe-
reich 502 so angeordnet werden, bis es sich stufenlos
an den Rand 501 anschließt. Der Vorteil ist, dass das
auf dem Innenbereich 502 angeordnete stoßdämpfende
Material möglichst gut an das stoßdämpfende Material
des Bodens angepasst werden kann. Besonders vorteil-
haft ist es, sowohl für den Boden als auch für den Innen-
bereich 502 dasselbe Material zu verwenden.

[0044] Im in der Bodenausnehmung eingesetzten Zu-
stand der Vorrichtung 500 ergibt sich dann ein optisch
ansprechendes Bild, da kaum oder keine Farbunter-
schiede zwischen der Vorrichtung 500 mit Ausnahme
des Rands 501 und dem Boden vorhanden ist. Die farb-
liche Absetzung des Rands 501 von seiner Umgebung
ist dabei ebenfalls vorteilhaft, da so für einen Benutzer
schnell zu erkennen ist, dass die Vorrichtung 500 verbaut
ist und er für eine Inaugenscheinnahme eines darunter
angeordneten Fundaments nur die Vorrichtung 500 an-
heben muss.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (100; 500) zum Einsatz in einen Boden,
umfassend einen stoßdämpfenden Grundkörper
(102) und eine Ausnehmung (103), wobei der Grund-
körper (102) die Ausnehmung (103) umrandet, da-
durch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(102) an einer Oberseite einen größeren Umfang
aufweist als an einer Unterseite.

2. Vorrichtung (100; 500) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Grundkörper (102) an
einer Klappstelle auseinanderklappbar ist, sodass
im auseinandergeklappten Zustand die Ausneh-
mung (103) teilweise und im zusammengeklappten
Zustand komplett vom Grundkörper (102) umrandet
ist.

3. Vorrichtung (100; 500) nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (102) einen Einschnitt aufweist, wobei der
Einschnitt gegenüber der Klappstelle angeordnet ist.

4. Vorrichtung (100; 500) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausnehmung (103) an der Oberseite einen kleineren
Umfang aufweist als an der Unterseite oder dass die
Ausnehmung (103) einen konstanten Umfang auf-
weist.

5. Vorrichtung (100; 500) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausnehmung (103) und/oder der Grundkörper (102)
rotationssymmetrisch ausgebildet sind/ist.

6. Vorrichtung (100; 500) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (102) mehrteilig ausgebildet ist und ei-
nen oberen Teil (104) und einen unteren Teil (105)
aufweist, wobei ein Absatz (106) zwischen einem
oberen Ende des unteren Teils (105) und einem un-
teren Ende des oberen Teils (104) angeordnet ist.

7. Vorrichtung (100; 500) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
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Grundkörper (102) einen ringförmigen Rand (501)
und einen ringförmigen Innenbereich (502) aufweist,
wobei der Rand (501) den Innenbereich (502) um-
gibt, wobei der Rand (501) einen äußeren Abschluss
des Grundkörpers (102) bildet, und wobei der Rand
(501) vom Innenbereich (502) aus nach oben her-
vorsteht.

8. System, umfassend eine Vorrichtung (100; 500)
nach einem der vorherigen Ansprüche und einen Bo-
den aus einem stoßdämpfenden Material, wobei der
Boden eine Bodenausnehmung aufweist, wobei in
der Bodenausnehmung ein Pfosten (101) angeord-
net ist, wobei die Vorrichtung (100; 500) in die Bo-
denausnehmung einsetzbar und aus der Bodenaus-
nehmung entnehmbar ist, und wobei der Pfosten
(101) im eingesetzten Zustand der Vorrichtung (100;
500) durch die Ausnehmung (103) der Vorrichtung
(100; 500) hindurchragt.

9. System nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass der Grundkörper (102) form-
schlüssig mit dem Boden verbunden ist.

10. System nach einem der beiden vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem In-
nenbereich (502) das stoßdämpfende Material an-
geordnet ist, wobei der Rand (501) stufenlos direkt
am Boden angrenzend angeordnet ist, und wobei
das auf dem Innenbereich (502) angeordnete
stoßdämpfende Material stufenlos direkt an den
Rand (501) angrenzt.

11. System nach einem der drei vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(102) zumindest teilweise aus demselben Material
besteht wie der Boden.

12. Verfahren zur Herstellung eines Systems nach ei-
nem der vorherigen vier Ansprüche.

13. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass zunächst die Vorrichtung
(100; 500) hergestellt und zumindest teilweise mit
einer Folie verkleidet wird, wobei anschließend um
die Vorrichtung (100; 500) herum der Boden herge-
stellt wird, wobei während der Herstellung des Bo-
dens die Vorrichtung (100; 500) vom Boden durch
die Folie getrennt ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst der Boden mit der Boden-
ausnehmung und die Vorrichtung (100; 500) ge-
trennt voneinander hergestellt werden, wobei an-
schließend die Vorrichtung (100; 500) in die Boden-
ausnehmung eingesetzt wird.

15. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass das stoßdämpfende Mate-
rial erst auf dem Innenbereich (502) der Vorrichtung
(100; 500) angeordnet wird, nachdem die Vorrich-
tung (100; 500) in die Bodenausnehmung eingesetzt
worden ist.
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